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Erstbehandlung von Patienten mit fokaler Epilepsie:

welches Antiepileptikum?

AMB 2021, 55, 89

Zusammenfassung: Bereits 2007 hatte die SANAD-Studie Vorteile des Antiepileptikums Lamotrigin

gegenüber der damaligen Referenzsubstanz Carbamazepin gezeigt, sowie auch gegenüber

Gabapentin und Topiramat. Die SANAD-II-Studie fand nun, dass Lamotrigin auch im Vergleich mit dem

in Deutschland derzeit mit Abstand am häufigsten eingesetzten Antiepileptikum Levetiracetam bei

mindestens gleich guter – möglicherweise stärkerer – Wirksamkeit besser verträglich ist.

Insbesondere psychische Nebenwirkungen traten unter Lamotrigin seltener auf. Da die

Lebensqualität der Patienten mit Epilepsie neben der Anfallskontrolle wesentlich durch die

Verträglichkeit der antikonvulsiven Medikation bestimmt wird (18), sollte vorzugsweise Lamotrigin bei

der Erstbehandlung fokaler Epilepsien eingesetzt werden. Das Risiko von Herzrhythmusstörungen

durch Lamotrigin dürfte vermutlich gering sein, kann aber noch nicht abschließend beurteilt werden.

Bei höhergradigen Störungen der kardialen Erregungsleitung sollten Lamotrigin und andere

Antiepileptika mit Wirkung auf Natrium-Kanäle eher nicht eingesetzt werden. Levetiracetam sollte der

Vorzug gegeben werden, wenn eine sehr rasche Aufdosierung erforderlich ist. Zonisamid, das in

Deutschland selten verordnet wird (4), hat keine Vorteile gegenüber anderen Antiepileptika…....…
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